
Gesetzblatt Nr. 90 — Ausgabetag: 28. Oktober 1954 853

Monat zu geben ist. Zur Gewährleistung des freien 
Tages im Monat im Sinne der Verordnung vom 20. Mai 
1952 und zur Sicherung eines kontinuierlichen Unter
richtsablaufes sind die Pflichtstunden dieser Kollegin
nen auf höchstens fünf Tage in der Woche zu verteilen. 
Der Hausarbeitstag ist an einem der vier unterrichts
freien Tage im Monat zu nehmen. An diesem Tage 
dürfen Berufsschullehrerinnen nicht zum Schuldienst 
herangezogen werden.

§ 7
Zu § 3 Ziff. 5 der Anordnung

Die Zahl der Abminderungsstunden wird jeweils vom 
Leiter des Methodischen Kabinetts vorgeschlagen und 
vom Rat des Kreises, Abteilung Arbeit und Berufsaus
bildung, festgelegt.

§ 8
Zu § 3 Ziff. 6 der Anordnung

Die Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Arbeit 
und Berufsausbildung, sind verantwortlich, daß die 
Zahl der als Leiter oder stellvertretende Leiter von 
Bezirks- und Kreisbildstellen eingesetzten Berufsschul
lehrer im richtigen Verhältnis zur Zahl der dafür 
Beauftragten aus den allgemeinbildenden Schulen 
steht.

§ 9
Diese Anweisung tritt mit Wirkung vom 1. September 

1954 in Kraft.
Berlin, den 16. Oktober 1954

Staatssekretariat für Berufsausbildung
W i e ß n e r

Staatssekretär
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